Regeln zur dezentralen Erfassung von "Zählerstände"

Stand 17.12.25

Vorbemerkung: mit „dezentraler Erfassung“ wird das Web-Portal zur Erfassung von Rechnungsdaten u.a. bezeichnet im Gegensatz zur „zentralen“ Erfassung in EMIS. In beiden Fällen können jedoch alle Datensätze (Zählerstände) bearbeitet werden (Einschränkungen s.u.).


1. generelle Erfassungsregeln

a) angebotene Liegenschaften

Die Anmeldung zur dezentralen Erfassung ist mit den selben Kennungen wie im Energiedatenportal (EDP) möglich.

Zu einer Anmelde-Kennung werden folgende Liegenschaften aus EMIS zur Erfassung angeboten:
a) eine Anmelde-Kennung entspricht einem Auftraggeber (AG) oder Rechnungsempfänger (RE) in der Energieanwendung (EAW)
b) die Abnahmestellen zu diesem AG bzw. RE sind in der EAW ggf. einer Messstelle aus EMIS zugeordnet 
c) oder der AG bzw. RE entspricht der „Hausverwaltung“ einer Liegenschaft in EMIS
d) jedoch 
· ohne Archiv-Liegenschaften
·  folgende Liegenschaften nur, wenn zu diesen eine Gas-Messstelle SLP vorhanden ist:
· „99er“-Liegenschaften
· Bundesliegenschaften (ausgenommen Straßenbauverwaltung – diese wird angezeigt)
als „Bundesliegenschaft“ gelten dabei alle Liegenschaften mit Eigentümer 5,13 oder 30
als „ Straßenbauverwaltung“ gelten alle Liegenschaften mit einer Hausverwaltung mit Ressort 12 oder „Bundesan“ in der Bezeichnung
Zu einer Anmelde-Kennung werden zusätzlich folgende fiktive Liegenschaften zur Erfassung angeboten:
1. jede Gas-Abnahmestelle SLP aus der Energieanwendung, die nicht mit einer EMIS-Messstelle verknüpft ist
als Liegenschaftsnummer wird dabei „Anmeldekennung – NLBL-Nr.“ verwendet

Zusammenfassung: 
Variante 1 („mit Abnahmestelle und Strom/Gas“): Anmelde-Kennung (AG bzw. RE) => Abnahmestelle => Verknüpfung mit EMIS-Liegenschaft => alle Messstellen, die für Kostenerfassung freigegeben sind.
Variante 2 („ohne Abnahmestelle bzw. ohne Strom/Gas“): Anmelde-Kennung (AG bzw. RE) => Hausverwaltung auf EMIS-Liegenschaft => alle Messstellen, die für Kostenerfassung freigegeben sind.
Variante 3 („ohne Messstelle“): Anmelde-Kennung (AG bzw. RE) => Abnahmestellen Gas/SLP ohne  Verknüpfung Messstelle
In allen Varianten gilt: zu einer Anmeldung als AG sind auch alle Liegenschaften zu den zugehörigen RE sichtbar.
Beachten: Die Daten zu Liegenschaften, Messstellen und Abnahmestellen werden per „materialized view“ bereitgestellt, der alle 15min erneuert wird. Änderungen an diesen Daten werden daher erst mit einer Verzögerung von bis zu 15 Minuten in der dezentralen Erfassung sichtbar bzw. wirksam.
Weitere Erläuterungen und Beispiele siehe Dokument regeln_dezentrale_erfassung_liegenschaften.docx.
Zu den „fiktiven“ Liegenschaften werden folgende Daten angezeigt:
· Liegenschafts-Nr: „Anmeldekennung – NLBL-Nr.“
· Bezeichnungen:  „Kundenname 1“ lt. Abnahmestelle
· Kennung: „ohne BÜ – nur Zählerstände“
· PLZ, Ort, Straße, Haus-Nr. lt. Abnahmestelle („Adresse lt. Netzbetreiber“)
· Bemerkungen lt. Abnahmestelle

b) angebotene Messstellen/Abnahmestellen

Zu den Liegenschaften lt. a) werden folgende Messstellen bzw. Abnahmestellen aus EMIS zur Erfassung angeboten:

I. Messstellen aus EMIS 

· alle Messstellen, die in EMIS für die Regelerfassung „Kosten mit Messstelle“ freigeschaltet sind (d.h. es ist eine „kostenmeldende Dienststelle“ hinterlegt und ein Zählwerk mit Einheit vorhanden)
· jedoch eingeschränkt auf Messstellen, die im aktuellen Jahr oder im Vorjahr gültig sind

II. Abnahmestellen aus EAW

· Gas-Abnahmestellen mit Messung SLP, die nicht mit einer Messstelle in EMIS verknüpft sind (d.h. zu denen keine „Messstelle-Nr. (EMIS)“ hinterlegt ist
· jedoch eingeschränkt auf Abnahmestellen, die im aktuellen Jahr, im Vorjahr oder im Folgejahr gültig sind (Abnahmestellen im Folgejahr werden erst ab 1.7. angezeigt)

c) Umfang Erfassung

Zu jeder „Messstelle“ werden alle Zählerständen zu den letzten drei Jahren angezeigt (d.h. „abgelesen am“ innerhalb der letzten drei Jahre, also derzeit in 2022,2023,2024).

Der Umfang der zulässigen Erfassung bzw. Bearbeitung hängt von Zeitraum und Erfasser der Rechnung ab:
· neue Zählerstände können immer erfasst werden.
· es kann nur der letzte/neueste Datensatz bearbeitet werden.
· wenn dieser in den letzten 7 Tagen erfasst bzw. zuletzt bearbeitet wurde
· jedoch nur der Zählerstand und das Ablesedatum. 
· Löschen ist unter identischen Bedingungen möglich.
· wenn der eingegebene Zählerstand zu einem Verbrauch führt, der von der bisherigen Jahresliefermenge abweicht, wird eine automatische E-Mail an die in der Konfig hinterlegte Email-Adresse gesendet.
· zu den angezeigten Messstellen und/oder Zählerstände können (immer) Nachrichten erfasst und per E-Mail an die Betriebsüberwacher der Liegenschaft verschickt werden 

Zu Daten, die in der dezentralen Erfassung nicht (mehr) bearbeitet werden können, kann somit nur noch eine Nachricht verschickt werden. Änderungen können dann nur noch direkt in der EAW vorgenommen werden.


c) Daten zu den angezeigten Messstellen/Abnahmestellen

Für die Daten zu den angezeigten Messstellen aus EMIS gilt:
· bei den Vertragsdaten lt. EMIS (Vertragspartner, Kundennummer usw.) werden die Daten aus der „heute“ gültigen Messstellen-Version angezeigt
· die Angaben zu den Messstellen auf den Kacheln werden zusammengesetzt aus
· bei Strom+Gas: Energieträger + Zählernummer + NLBL-Nr + Kundennummer
· alle anderen ET: Energieträger + Zählernummer + Kundennummer


Für die Daten zu den angezeigten Abnahmestellen aus EAW gilt:
· Messstellen-Nr.:  die (interne) ID der Abnahmestellen
· Kurzbezeichnung: „Bezeichnung 1“ der Abnahmestelle
· Gültigkeit lt. Abnahmestelle
· Messlokation, Marktlokation, Zählernummer, AbnahmneNr. (VS), Netzbetreiber  lt. Abnahmestelle
· die Angaben zu den Messstellen auf den Kacheln werden zusammengesetzt aus
· Zählernummer + NLBL-Nr + Kundennummer


d) Bilder zu angezeigten Liegenschaften

Zu den Liegenschaften wird ein Bild aus EMIS angezeigt nach folgenden Regeln:
· wenn in EMIS zur Liegenschaft ein „Hauptbild“ definiert ist, dann genau dieses 
· andernfalls das erste gefundene Bild zur Liegenschaft in der Reihenfolge der Bild-Nr.
· andernfalls das erste gefundene Bild zu einem Gebäude der Liegenschaft in der Reihenfolge der Gebäude-Nr. +  Bild-Nr.

Wenn kein Bild gefunden wird, dann wird ein „Haus-Symbol“ angezeigt.


2.  zwingende und nicht-zwingende Bedingnungen bei der Erfassung

Die Regeln und Plausibilitätsprüfungen bei der Erfassung von Zählerständen sind in dem separaten Dokument „regeln_dezentrale_erfassung_zst.xlsx“ zusammengefasst.


3. Mobile Erfassung

a) Angezeigte Daten:
· Es werden die aktuell in der Datenbank gespeicherten Daten zur Abnahmestelle angezeigt.
· Darunter werden die Daten des zuletzt erfassten Zählerstands angezeigt.
· Zuletzt geht es um den aktuell zu erfassenden Zählerstand.



b) Umfang Erfassung

Der Umfang der zulässigen Erfassung bzw. Bearbeitung hängt vom Zeitraum und Erfasser der Rechnung ab:
· neue Zählerstände können immer erfasst werden.
· es kann nur der letzte/neueste Datensatz gelöscht werden.
· wenn dieser in den letzten „in der Konfig hinterlegte Anzahl“ an Tagen erfasst wurde.
· bei einem Zählerwechsel (abweichende Zählernummer) wird eine automatische E-Mail an die in der Konfig hinterlegte Email-Adresse gesendet.
· wenn der eingegebene Zählerstand zu einem Verbrauch führt, der von der bisherigen Jahresliefermenge abweicht, wird eine automatische E-Mail an die in der Konfig hinterlegte Email-Adresse gesendet.
· wenn es zu der Zählernummer und dem Datum bereits einen Datensatz gibt, ist kein Eintrag möglich. Hierfür muss der vorherige Eintrag erst ggf. gelöscht werden.


